
12 der Beilagen zU,den stenographischenProtokollen.des Nationalrates XII. GP. 

14. 5. 1970 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXX, mit 
dem das Pflanzenschutzgesetz geändert wird 

(Pflanzenschutzgesetz-'Novelle 1970) 

Der Nationlallrat hat beschJossen: 

Artikel I 

Das Pflaruz·ens.chutzges,etz, BGBL NT. 124/1948, 
wif1d ge~nrdert wie folgt: 

1. Die Oberschrift d~s III. Tei1es hat zu lauten: 

"Bestimmungen über den Handel mit Pflanzen­
schutzmitteln und die Einfuhr von Pflanzen­

schutzmitteln 
(Art. 10 Abs. 1 Z, 2 und Z. 8 des Burudes-Verfas­

sUDJgsgesetzes in der Fassurug von 1929)" 

2. Nam § 13 wil'ld eingefügt: 

,,§ 13 a. (1) Pfla:nzenschutzmittel aus Tarif­
nummer 38.11 des ZO'hlta,rifes (Zo11mll'ifgesetz 
1958, BGBt Nr. 74) dJürten, soweit in den fol­
gerudJen Aibsätzen nicht linde res bestimmt ist, in 
das ZoillLgebtiet nur eingeführt werden, wenn sie 

a) 'Ln das von der BundesanstaJt für Pflanzen-
5chutz in Wien geführte Re~ister (§ 13 
Abs. 6) ei.rugetra;~en sirud oder 

b) von der Burudesanstalt für Pflan~ens,chutz 
in Wien oder im Raltmen einer mit dieser 
Anstalt bestehenden Verein:bamrug unter­
sucht oder erprobt weflden soJ:1en. 

(2) Pflanzenschutzmittel, die unter Beachtung 
der Zoltlvorschrrften eingeführt werden, unter­
liegen den Best~mmungen des Abs. 1 erst, werun 
sie zur wUamclichen Abferuigung zum freien 
Verkehr oder zum EingalrugSIVormerkver~ehr ge­
stehlt werxlen oder werun über sie entgegen den 
Zol[vorsch,riften ver:f:ügt wird. 

(3) D:lis Vorliegen ·der Voraussetzungen des 
Abs. 1 ist vom Verfügungsberechügten (§ 51 des 
Zollg,esetzes 1955,BGBl. Nr. 129) an1äßlich der 
zollamtlichen Abfertigung zum freien Verkehr 
oder zum Eingangsvormerkverkehr durch eine 
Bestätigung nachzuweisen, die von der Bundes­
anstalt für Pflanzenschutz in Wien auszustellen 
ist. Die Bundesanstalt für Pflanzenschutz in 

/ Wien hat weiter auf Antrag für Waren der 
Tarifnummer 38.11, die keine Pflanzenschutz­
mittel (§ 12) sind, für Zwecke der zoll-

amtlichen Abfertigung eine diesbezügliche Be­
stätigung auszustellen. Wurde bei der Bundes­
:li!tstak für Pflanzenschutz in W,ien die Ausstel­
lung e~ner Bestätigung' gemäß dem ersten oder 
zweiten Satz beant;l'aJgt und ist die Bundesanstalt 
der Auffassung, daß die Bestätigung zu verwei­
gern_ wäre, so hat sie ·den Antrag binnen zwei 
Wochen nach Einlarugen dem Bundesmi,ruister für 
Land- urud Forstwirtschaft vorzulegen. Dieser 
hat, wenn die Voraussetzungen für die Ausstel­
lung der Bestätigung nicht vOI1liegen, den Antrag 
abzuweisen, =derenJf:t~lis eiruen entsprechenden 
Feststellungsbesd~eid zu erlassen. Der Feststel­
lungshesche~d tnitt für Zwecke der zollamtlichen 
Abfertigung an di,e SteLle -einer Bestätigung der 
Bu:rudes'arustatlt für Pflanzenschutz ~n Wien. 

(4) Acbs. 1 bis 3 finden keine Anwendung a,uf 
Pflanzenschu tzmrttel, 

a) die im Zwischenauslandsverkehr (§ 127 des 
Zol1gesetzes 1955) wiedereingeführt wer-
den; -

b) die zur Verwendung in vom Zollhushnd 
aus bewirtschafteten, im ZoJJigrenzbezirk 
gelegenen land- und fOfstwlirts-chaftlichen 
Betrieben durch den Betr,i,ebs]nhaber oder 
in setnem Auftrag aus dem gegenüberliegen­
d·en Zo~Igrenzbezirk eirugebracht werden. 

(5) Abs. 1 his 3 firuden femer keine Anrwen­
d'urug auf Pflanzensch'Utzmittd, die im aktiven 
Veredl1Wl1gsverkehr (§ 89 des Zol>Lgesetzes 1955) 
eing.eführt werden, es sei difnn, ,daß ·dQe bedingte 
Zollschuld für die betrefferude Ware unbedingt 
wird (§ 177 Abs. 3 des Zohlgesetzes 1955). In 
diesem FaJle trifft abwei'chend von Abs. 3 die 
Verpflichtung zum Nachweis, daß die Voraus­
setzurugen des Abs. 1 vorliegen, den Vormerk­
nehmer; dieser hat die Bestätigung der Bundes­
anstalt für Pflanzens-chutz in Wien oder den 
Feststellungsbescheid des Bundesmirruisters für 
Land- urud Forstwirtschalft (Abs. 3) bis zu dem 
Zeitpunkt, in dem die ZollLschuLd unbedingt 
wind, dem ZoLlamt bei'zubringen, welches die 
Zo1hbrechnung (§ 80 des Zo1Lgesetz.es 1955) vor­
zunehmen hat. 

(6) Der Bundesminister für Larud- und Forst­
wirtschaft hat ,im Einvernehmen mit den Bun­
desminisuern für Finaruzen, für Handel, Gewerlbe 
und Irudustrie und für soziiale Verwaltun:g 
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2 12 der Berllagen 

Wareru, die nicht unner die Tarifn'llmmer 38.11 
des ZoHta'rifes 1958 eiruzureihen &ind, ,durch Ver­
ol"1dn'llng in die Regelung d,ler Albs. 1 his 5 ein­
zubeziehen, wenn diese Waren als Pflanzenschutz­
mittel verwendet werden. 

(7) Duüch die Vorschriften der Abs. 1 bis 6 
werden .die Bestimmungen des Außenhandels­
gesetzes 1968, BGBl. Nr. 314, nicht berührt."J 

3. § 15 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die Einhahurug der Bestimmungen der 
§§ 13 Abs. 1 und 5, 13 a Abs. 1 und 14 Abs. 1 
erster Satz d~e~es Burudesgesetzes ist von der 
BundJesans!J3Jlt für PflalJlZenschutz in Wien zu 
überwachen. Ihre Ol'gane s~rud befugt, Be~riebs­
stätten urud Lagerräume von Personen, die ge­
werbsmäßig Pflanzenschutzmittel erzeugen, ein­
führen, verka:ulf,en, feilhalLten oder somt in Ve.r­
kehr s,etzen, zu betreten und zu KootroNzwecken 
Proben der dort VOl1gef,undenen Pflanzens·chu1:Z­
m:itte:l zu nehmen." 

4. §' 16 Abs. 1 erster Satz hat zu lauten: 

"Wer den Bestimml\lJIlIgen der §§ 13 Abs. 1 
und 5, 13 a, 14 Abs. 1 urud 15 AIDs. 2 dieses 
Bundesgesetzes oder den Bestimmulllgen der auf 

. Grund der §§ 13 a Abs. 6 und 14 Abs. 1 dieses 
Bunde~gesetzes er13J5's,enen ~eroroourugen zu­
widerhandelt, ist, sofern die Tat nicht eine nach 
einem <Lnderen Gesetz von Amts . wegen zu ver­
folgende str,enger strafbare HalllldLung begründet, 
von ,der Bezirksverwaltungsbehörde, im Bereich 
e]ruer BundespalirzeiJbehöroe von dieser, mit Geld" 
strafe bis zu 20.000 SchiUing zu be~tr.afen." 

5. § 16 .A:bs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Bei Zuwroerhandllungen gegen die Bestim­
mungen di,eses B,urudesgesetzes oder der auf 
GrunJd dieses Bundesgesetzes eda'ssenen Verol'1d­
ntmgen kann auf den Verfall der den Gegenstand 
der strafbaren Ha:rudJlung billidenden Waren, auf 
Beseit~gung der unzuJässi,gen Bezeichin'lllng, erfor­
derlichenfal1s der diese Bezeichnung tragenden 
Umhüllu:ngen oder Verpackungen ader, we11ll1 
3JUch di,es nicht möglich ist, auf Vetia:hl der die 
unzulässige Bezeichnung tra'genden Gegenstän,de -
(§ 14) erkannt werden. Kanri eine Ware, di,e für 
verfa1lilen erkilärt werden soll, nicht erhßt wer­
den, so ist a.uf den Verf'3JH . ihr,es Wertes zu er­
kennen." 

Artikel II 

(1) Dies,es Bundesgesetz tritt 3jffi 1. JuE 1970 
in Kliaft. I 

(2) Mit der Vollziehung dieses BUI1Jdesgesetzes 
sind betraut 

hi:nsichtlich der Abs. 1 bis 5 des durch Art. I 
Z. 2 eingefügten § 13 ader BUI1Jdesmi.nister für 
Finamen im Einvernehmen mi,t dem Bundes­
minister für Ltnd- und Forstwirtschaft, soweit 
die Anwendung des Zolltarifes UI1Jd die zoLlamt­
Liche Abfertigung in Betracht kommen, 'Und im 
übrigen der Buu1desminister für La11'd- und Forst­
wirtschaft, 

hil1iSichtlich des Abs. 6 des durch Art. I Z. 2 
eingefügten § 13 a der Bundesminister für Land­
und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit den 
Bundesministern ,für FiI1Janzen, für Handel, 
Geweribe und Industrie und für soziale Verwal~ 
tung und 

hinsichtlich der 'übrigen Bestimmungen der 
Bundesmini\5ter für Land- tLIlJd'Forstwirtschaft. 
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12 der Bei1:agen 3 

Erläuternde Bemerkungen 

§ 13 des Pflanzenschutzgesetzes sieht vor, daß 
Pflanzenschutzmittfli 11JUr 'nach Genehmigung 
durch das Burudesm~niste.rium für Larud- und 
Forstwirtschaft erzeugt, arugewenldet oder i:n Ver­
kehr gelbr:acht werden dürfen. Im HinhEckauf 
§ 12 des Pflanzenschut2Jgesetzes gilt diese Geneh­
migungspflicht sowohl für im Inland erzeugte als 
auch aus dem Ausland eingeführte Pflanzenschutz­
mittel; di,e Einfuhr seLbst unterliegt nlach dem 
'Pflanzenschutz~esetz jedoch keinen Beslchrärukun­
gen. 

Um wirksam zu verhrundern, daß ausländische, 
in Österreich nicht zugelassene Pflanzenschutz­
mittel hier in den Verkehr gdangen und ange­
wendet werden, ist es erfordedich, daß solche 
Pflanzenschutzmittel:bereits von der Einfuhr 
ausgeschlossen werden. § 26 Abs. 1 des Außen­
halndelsgesetzes 1968, BGBt Nr. 314, hat des­
haLb verfügt, daß d~e Einfuhr von Pflanzen­
schutzmitteln ruur zuläsSl~g ist, wenn ihre Inver­
kehrsetzung im Iruhrud nicht verboten ist. Diese 
Bestimmung .gilt jedoch nur bis zum 30. Juni 
1970 (§ 26 Abs. 6 Außenhandelsges,etz). Die 
Grürude für dieSle Befristung werden in den Er­
läuternden Bemel'kungen der Reg,ierurrIgsvorlage 
des Außenhanldelsgesetzes (813 de.r Beilagen zu 
den steruographischen Protokollen deS National­
rates, XI. GP.) wie folgt dargdegt: "Bei den 
vOl'lgenarunten Waren1gl'uppen" - zu deruen die 
Pflanzemchutzmittel .gehören - "kann, soweit 
sie den im Inland. gelteruden Vorschriften nich t 
entspreche'n,die Eirufuhr aus ha,rudels- oder wirt­
s.chaftSlpoI.itischen Grüruden - somit a,lso nach 
den Kriterien eines Außeruhanddsgesetzes ~ 
nicht verhirudert wel1den, irusbesondere deswegen 
ni1eht, weill hiliefür arrIdere als die in diesem Gesetz 
a'Utgez~hlten Entscheidungsg,rürude maßgeberid 
sirud. Somit müßten notwendige Eirufuhr1besch,rän­
kurugen oder -vel'lbote in die entspreche.nden 
SpeziaJg.esetze aufgeruommen wel'den. Derartige 
Änlderungen können jedoch nicht sorechtzeirig 
vorgenommen wellden, daß sie spätestens mit 
dem Inkrafttreten des neuen Außenhandels­
gesetzes wirksam werden. Darher wurlde, um 
einem zweifelIos besteheruden Sch.utzinteresse des 
Inhlhel·es Rechrnmg zu tragen, eine befristete 
übergangslösung auf der Basis bedingter Ein-

fuhrvellbote im Außenhandelsgesetz selbst vor­
gesehen. Die BefrisUUlng von 18 Monaten gibt den 
~achlich zustärud,iJgen BurudesmirrIisterien die Mög­
lichkeit, di,e erfordJel'Echen Besümmurugelll in den 
einschil1igigen Gesetzen vorzulbereiten und diese 
sodJarun dem Gesetzgeber zur verfassungsmäßigen 
Beh;l!rudilullig ZiUzuleiten. Durch diese Lösung wird 
sichergestellt, dJaß der Schutz des Inhndes vor 
gefähI"lichen, rgesundheitsschä1dlillchlen oder unwirk­
samen Präparaten zun~chst auch dann gegeben 
ist, wenn gegen deren Einfuhr handds- oder 
wirtsch1aftspolitis.che Bedenken ruicht bestehen." 

Mit· der vorliegenden Novehle soH nunmehr 
die im § 26 AußenhaJrudelsgesetz enthaltene Ein­
fuhrbeSlchJ'änkung für Pfl;l!Ilzenschutzmitteil mit 
ei[}~en Änderunlgen und! Engän2)ungen techni­
scher Natur in das Pflanz,enSlchutzgesetz einge­
baut werden. . 

Durch die . vorgeschh1gene NoveHierung des 
Pfla11!2)ensrchutzgesetzes wel'den keine neuen Ver­

. pflichmmg,en des Bundes zur 'BereitstelLung von 
Haushai tsmi ttelin begrunJdet. 

Die Kompetenz des Bundes zur El'lassung und 
Vollziehung der vodiegeruden Novelle gründet 
sich auf Art. 10 Abs. 1 Z. 2 B.-VG.: "Waren­
urud Viehverkehr mit dem AusLand". 

Zu den einze:1nen Bes,timmungen wird ausge­
führt: 

Zu Art. I: 

Z.2 

si'eht di1e EirufÜtgung eines § 13 a vor, dessen 
Abs. 1 den Grundsatz verwil'klicht, daß Pflan­
zenSlchutzmittel nur eingeführt werden dürfen, 
wenn sie den Bestimmungen des Ges'etzes ent­
sprechend genehmigt wUl'lden und daher in das 
,"on der Bundesanstalt für Pfla.nzenschutz in 
Wien geführte Register eingetralgen sind. Er­
gänzend hieZiU soH den Bedül1f'llljrssen der Praxis 
entsprechend die Einfuhr von ,nicht regiSitrierten 
Pflanz:enschutzmitteLn für ,die Untersuchung oder 
Erprobulrug zu.gdassen weJ:1den. Da. die Bunders­
anstalt nicht in der Lage ist, aHe notwend~gen 
oder zweckmäßigen Untersuchungen oder Erpro­
b.unlgen selbst vorzunehmen, sOlm :!lUch anderen 
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4 12 der BeiJlaJgen 

Stellen die Möglichkeit hiezu gegeben sein. In 
Fä!11en,in denen von dieser Mög1ichke,it Gebrauch 
gema,eht wird, wird die Bundesanstalt im Rah.­
men der von ihr aibzusch1i,eßenden Vereinlbarwng 
auf eine dien öffentlichen Interessen entspre­
chende Durchführung der Untersuchu.ng bezie­
hungsweise Erprobung hinzu wirken halben. 

Die Zula,sswng ,"on Waren Zur Ebnfuhr ohlriegt 
den Z0I1lämtern, die hiebei auch auß'erha~b der 
ZoJ:1vor.9ch:t1ilf.ten bestehende Ein,fuhrverbote und 
-beschränkungen zu beachten haben (§ 2 Abs. 2 
des ZoMgesetzes). Abs. 2 berücksichtigt den in 
der Praxis häufigen Fat1l, daß die ZoM'ahfertigung 
nicht am Ort beziehungsweise zum Zeitpun,kt 
der Einfuhr erfolgt. 'Außerd'em wird durch d~e 
FormuJ~enuilig dieser Bestimmung er,reicht, daß 
Waren, die in ein Zollager oder eine Zo.LLfreizone 
verbracht werden, den vorge~ehlagenen Ei,rufuhr­
beschränkuiligen ni,cht unterliegen. 

Der Nachweis gegenüber dem ZoiLlamt, daß 
ein Pflanzenschutzmitte'l nach den Bestimmun­
gen des Pfla,nzenJschutzgesetzes eingeführt werden 
darf, ist gemäß Abs. 3 in erster Li.IlIie dur,ch eine 
BestätiJgU,ng der Bundes'anstalt für Pfl3JIlIZenschutz 
zu erlbringen. 

Von der Nr. 38.11 des ZoLltarifes wet1den auch 
anldere Wal'en als Pflanzenschutzmittetl erfaßt, 
wohei im EiIllze>1faH die Entscheidung, daß eine 
Ware dieser Tarifnummer kein Pflanzenschutz­
mittel i'st, schw,j:er~g sein ka'IlIn. Es erscheint des­
haLb zweckmäßig, daß die diesbezüglich,e Beur­
teilurug glieichfalils die Bundesamta<lt für Pflanzen­
schutz vornimmt und daß s:ie hierüber eirre Be­
stätiguilig ausstelJlt, die den ZolJ.ämtern aIs Nach­
weis dient, daß die betreff·ende W,are der Ein­
fuhrbeschränkung des PflanlzeIl!sch,utzgesetzes 
ni,cht unterliegt. 

Di'e BUIl!desanstailt für Pflanzenschutz soU alber 
nur in dien FäLlen tätJi:g werden, in denen auf 
Grund einer unlbestrittenen S3ichlage eine Bestäti­
gung auszustellen Ui11Jd dalber ke~n Bescheid zu 
erlassen ist. Für den FaH, daß die Bundlesa'll'stalt 
gilaubt, die beantmlgte Bestäti,gunlg nicht ausstel­
Len zu dürfen, soJ!J. hing,egen für den Einschreiter 
aIllSteJWe einer EdediigullJg durch die BUl11Jdesanstah 
der An'spruch auf ein nalch den Bestimmungen 
des AVG. 1950 durchzuführendes und mit Be­
scheid abzuschli<eßeilides Verfahren beim Bundes­
ministerium foijr LaIlld- und Forstwirtschaft be­
gründet wet1den. 

Die Gü:1tigkeit der Bestätiguilig b~w. des Fest­
sw1lllll'nigsbes ch eides ka:IlIn auf einen Einfuhrfall 
beschränkt sein, die Passung des Ahs. 3 läßt aber 
aud! die MÖgilichk,eiten einer befrj'steten oder 
unbefil'isteten Arusstdlung offen. 

Die AusIllaJhmybestimmungen der Abs. 4 und 5 
trag,en den Ertordernis'sen des wirtschaftEchen 
Verkehrs mit dem Zotlauo&larud und den in inter­
na tiona;len Vereinbamngen über d'en klein.en 
Gre,nzverroehr eingegangenen Verpflid! tungen 
Rech11lUrug. Im Falle des aktiven Vered1ungsver­
kehrs war es jedoch erforderlich,- aIl!e nachträg­
liche Beibringung der Bestätigung der Bundes~ 
anlSta'h beziehungswei'se des Fes.tsteiHung&beschei­
des des Bundesmin~sters für LaIlld- und Forst­
wirtsch'aft für den pailJl. vorzusehen, daß die 
Ware n~cht oder nicht innerhallb der Rück,brin­
g,ungsfrist wi'eder alll'Sigeführt wird. 

Abs. 6 sOlliI verhindern, daß die Einfuhr­
beschrrunroungen mit Pflainzenschutzmitteln u-ni­
gangen weI1den, rue unter ailidere ZolltJa,rifnum­
mern als die Nummer 38.11 einzureihen sind. 

Abs. 7 steLLt kLar, daß die vorliegenden Ein­
fuhrbesdllfänkungen keine lex specia,1i,s zum 
Außeruhandelsgesetz darstellen und daher neben 
die Vorschriften dies'es Gesetzes treten. 

Z.3 

entihält eine Ergänzung der KontroIlvorschriften 
des Hr. Teüles des Pflan~enschutzg.esetzes, die 
durch die Einfügung des § 13 a notwendi.g ge­
worden ist. 

Z. 4 und Z. 5 

sehen durch die Einfügung dies § 13 a notwendig 
gewol1dene Ergänzungen der Strafbestimmungen 
vor. Weiter wird im Ahs. 1 des § 16 das Höch.st­
ausmaß der Geldstrafe von 3000 Sauf 20.000 S 
hinaufgesetzt und damit der Strafrahmen der 
seit Eruassung des Pflanzenschutzgesetzes erfolg­
ten Andel'Unlg des GeLdwertes angepaßt. Dariiber 
hinaus wird, weil insbesondel1e bei übertretun­
gen der EinfuhrbestJimmungen die dem Verfall 
unterliegende Wal1e häufig nicht erfaßt werden 
kann, in Anil,ehnung an § 18 Außenhandels­
ge~etz vorgesehen, daß whsi,diär auf den VerfaH 
des Wertes der Ware zu erkennen ist. Erwäh­
nung verdient sch,Iießlich noch, daß auf Grund 
der Bestimmung des § 17 Albs. 2 VStG. 1950 
bei' Vorliegen der sonstiJgen Voraussetzungen des 
§ 16 Abs. 2 Pflanzemchrutzgesetz ein VerfalJ 
auch aU1lgesproch,en weI1den kann, wenn keine 
bestimmte Person verfolgt oder vel'U,rteih wer­
den ka:nn (objektiver Verfall). 

Art. 11 

enthält die Inkmftoretensbestimmung und die 
VollzugsMausel. 
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